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K o m m u n a l w a h l e n  2 0 2 5  
 

 
Bekanntmachung des Wahlleiters des Kreises Unna 

 

 

Gültigkeit der Wahl  

der Vertretung des Kreises Unna am 14.09.2025 

 

und 

 

Gültigkeit der Wahl  

zum Landrat des Kreises Unna am 14.09.2025 

 

 

Der Kreistag des Kreises Unna hat in seiner Sitzung am 18.11.2025 die Wahl der Vertretung des Kreises 

Unna und die Wahl zum Landrat des Kreises Unna für gültig erklärt. 

 

Gemäß §§ 65 und 75a Kommunalwahlordnung gebe ich hiermit den Beschluss des Kreistages öffentlich 

bekannt. 

 

Rechtsmittel 

 

Gegen den Beschluss des Kreistages kann gemäß § 41 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz binnen eines Monats 

nach Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsen-

kirchen, erhoben werden. Sollte die Frist durch ein Verschulden eines vom Kläger/von der Klägerin Bevoll-

mächtigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden dem Kläger/der Klägerin zugerechnet wer-

den. 

Die Klage ist schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 

erklären. 

Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 

des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und 

auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) einge-

reicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen Rahmenbe-

dingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach 

näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung. 
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Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebil-

deten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches Dokument über-

mittelt werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 

Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 4 

VwGO zur Verfügung steht. 

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht mög-

lich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels 

Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Un-

möglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung 

ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 

 

 

Unna, 07.01.2026 

 

Der Wahlleiter des Kreises Unna 

 

 

 

Philipp Reckermann 

Kreisdirektor 
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B e k a n n t m a c h u n g  

 

 

Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung der Neufassung  

der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Kreisstadt Unna und dem Kreis Unna, der 

Gemeinde Bönen, der Stadt Fröndenberg/Ruhr, der Gemeinde Holzwickede,  

der Stadt Kamen, der Stadt Lünen, der Stadt Selm und der Stadt Werne  

über die Bestellung eines*einer gemeinsamen Datenschutzbeauftragten 

 

 

 

Zwischen der Kreisstadt Unna und dem Kreis Unna, der Gemeinde Bönen, der Stadt Fröndenberg/Ruhr, der 

Gemeinde Holzwickede, der Stadt Kamen, der Stadt Lünen, der Stadt Selm und der Stadt Werne wurde gemäß 

§§ 1, 23 und 24 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 01.10.1979 (SGV. NRW. 

202) und Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 

und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung – ABl. L 119 vom 04.05.2016, S. 

1) – jeweils in der zurzeit geltenden Fassung – die Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über  

die Bestellung eines*einer gemeinsamen Datenschutzbeauftragten geschlossen. 

 

Gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW wird darauf hingewiesen, dass die Bezirksregierung Arnsberg als Aufsichtsbe-

hörde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung sowie die Genehmigung vom 08.12.2025 im Amtsblatt für den 

Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 51-52/2025 vom 20.12.2025 öffentlich bekannt gemacht hat. Die öffentlich-

rechtliche Vereinbarung ist am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft getreten. 

 

 

Unna, 08.01.2026 

 

 

 

Mario Löhr 

Landrat 
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Immissionsschutz; 

Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) vom Typ E-175 EP5 E1 des Herstellers Enercon in 

59368 Werne, Gemarkung Werne-Stockum, Flur 3, Flurstück 69 

 

Immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid gemäß § 9 Abs. 1a des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge – Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 04.11.2025 

 

 

Kreisverwaltung Unna, 07.01.2026 

Aktenzeichen: 69.3/2.13.0019116-BIMG-1 

 

 

Bekanntmachung 

 

Der Stadt Werne, Konrad-Adenauer-Platz 1, 59368 Werne, wurde mit Bescheid vom 04.11.2025, zugestellt 

am 13.11.2025, der immissionsschutzrechtliche Vorbescheid gemäß § 9 Abs. 1a des Gesetzes zum Schutz 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 

Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz –BImSchG-) zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergie-

anlage des Typs E-175 EP5 E1 des Herstellers Enercon in 59368 Werne, Gemarkung Werne-Stockum, Flur 

3, Flurstück 69, erteilt.  

 

 

1. Prüfumfang 

Der beantragte Prüfumfang bezog sich ausschließlich auf folgende Fragestellungen im Hinblick auf die 

Genehmigungsvoraussetzungen: 

 

• Handelt es sich bei der beantragten Windenergieanlage um ein nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im 

bauplanungsrechtlichen Außenbereich privilegiertes Vorhaben?  

• Steht das Vorhaben mit der Flächennutzungsplanung der Stadt Werne im Einklang (§35 Abs.3 Satz 

1 Nr. 1 BauGB sowie § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB)?  

• Ist das Vorhaben trotz Lage innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „LSG-3914-001“ gemäß § 35 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB sowie § 26 Abs.3 BNatSchG in der ab 01.02.2023 geltenden Fassung 

zulässig?  

• Bedarf das Vorhaben einer Ausnahme oder Befreiung von den Verboten des am Vorhabenstandort  

geltenden Landschaftsplans?  

• Ist für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine artenschutzrechtliche Prüfung 

durchzuführen? 
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Die Prüfung weiterer öffentlich-rechtliche Belange und damit die Frage nach der planungsrechtlichen Zu-

lässigkeit sind dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren vorbehalten.  

 

2. Kostenentscheidung 

Die Antragstellerin trägt die Verfahrenskosten. 

  

 

3. Nebenbestimmungen 

Bei einem Vorbescheid handelt es sich nicht um eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 

genehmigungsbedürftigen Anlage. Der Vorbescheid enthält insofern nicht alle für die Errichtung und Be-

trieb der Anlage erforderlichen Festlegungen. Die entsprechenden Regelungen (Nebenbestimmunge n) 

werden im Falle der Erteilung einer Genehmigung nach § 4 BImSchG erfolgen.  

 

4. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung (die Zustellungsfiktion tritt mit dem 

Ende der Auslegungsfrist ein) Klage beim Oberverwaltungsgericht Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 

Münster, erhoben werden.  

 

Hinweis:  

Gemäß § 110 Abs. 3 Satz. 2 Nr. 2 Justizgesetz Nordrhein-Westfalen (JustG NRW) entfällt das Vorver-

fahren (der Widerspruch) für nicht beteiligte Dritte, die sich gegen den Erlass eines begünstigenden Ver-

waltungsaktes für einen anderen wenden bei Entscheidungen nach dem Bundes -Immissionsschutzge-

setz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen.    

 

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulass ung einer Windener-

gieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m keine aufschiebende Wirkung.     

Gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 BImSchG kann ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 

Anfechtungsklage gegen die Zulassung des Vorhabens nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-

ordnung (VwGO) nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und begründet 

werden. 

 

5. Auslegung des Genehmigungsbescheides 

Gemäß § 21 a Abs. 1 der 9. BImSchV ist die Entscheidung über den Antrag öffentlich bekannt zu machen,  

wenn das Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wurde oder der Träger des Vorhabens 

dies beantragt. In diesem Fall war das Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, aller-

dings hat der Vorhabenträger die öffentliche Bekanntmachung am 17.12.2025 beantragt.  
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Eine Ausfertigung des gesamten Vorbescheides liegt vom Tage nach der Bekanntmachung an zwei Wo-

chen, d. h. vom 10.01.2026 bis zum 24.01.2026, zur Einsicht aus. Die Auslegung wird dadurch bewirkt,  

dass die Dokumente auf einer Internetseite der Kreisverwaltung zugänglich gemacht werden. Der voll-

ständige Genehmigungsbescheid wird daher unter www.kreis-unna.de unter „Amtsblatt/Bekanntmachun-

gen“ veröffentlicht. Auf Verlangen wird Ihnen eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfü-

gung gestellt (E-Mail an umweltschutz@kreis-unna.de oder Fon 0 23 03 / 27-27 72). 

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung erho-

ben haben, als zugestellt (Zustellungsfiktion). 

 

 

Kreis Unna – Der Landrat 

Fachbereich Mobilität, Natur und Umwelt 

 

Im Auftrag 

gez. Tim Paplowski  

  

http://www.kreis-unna.de/
mailto:umweltschutz@kreis-unna.de
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LH0BKXX817GB12251219 

 Unna  19.12.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LH0BKXX817GB12251219  19.12.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Heinz Uwe Lorenz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lohstraße 49 , 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNADXX222GB12251212 

 Unna  19.12.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNADXX222GB12251212  12.12.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr David-Ionut Alexe  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Münsterstr. 62 , 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 
Frau Pfeiffer  
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0AGX2713GB12251219 

 Unna  19.12.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0AGX2713GB12251219  19.12.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Oleksandr Gorokh  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kurt-Schumacher-Str. 94 , 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNA0X2021GB12251219 

 Unna  19.12.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNA0X2021GB12251219  19.12.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Stefan Metov  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Cappenberger Str. 40 , 44534 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/54.25.1506.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/54.25.1506.6   26.11.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Marek Piotrowski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Droga Polna 2, 66-460 BIALCZ, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0OMXX666VA22251031 

 Unna  22.12.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0OMXX666VA22251031  22.12.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Constantin-Adrian Ionita  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Krummacker 48 , 59425 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNLCXX877VA22251118 

 Unna  22.12.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/ LÜN-LC877   22.12.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Mohamed Muse Ali Abdullahi  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Diesterwegstr. 33 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0JRX1977VA22251128 

 Unna  22.12.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäc h-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0JRX1977VA22251128  22.12.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Jovo Risteski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Am Dieken 77 , 59427 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

DO0RAXX809VA22251126 

 Unna  23.12.25  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

DO0RAXX809VA22251126  23.12.25 

 

Empfänger   

Name  

Herr Kenan Besic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bahnstr. 44 , 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
  



 

 17  

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0SYXX190VA12251230 

 Unna  05.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäc h-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0SYXX190VA12251230  05.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Lica-Alin-Madalin Stratila  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ferdinandstr. 38 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
  



 

 18  

Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/77.25.1676.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/77.25.1676.2   15.07.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Gian Piero Caputo  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Mühlackerweg 9,  1. OG R, 58675 Hemer, D  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNAXXX146VA12251230 

 Unna  05.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNAXXX146VA12251230  05.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Lica-Alin-Madalin Stratila  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ferdinandstr. 38 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0SYXX177VA12260105 

 Unna  05.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0SYXX177VA12260105  05.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Lica-Alin-Madalin Stratila  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ferdinandstr. 38 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNVZXX100VA12260105 

 Unna  05.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNVZXX100VA12260105  05.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Lica-Alin-Madalin Stratila  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ferdinandstr. 38 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0VZXX146VA12260105 

 Unna  05.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0VZXX146VA12260105  05.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Lica-Alin-Madalin Stratila  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ferdinandstr. 38 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0XEXX736VA12260105 

 Unna  05.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XEXX736VA12260105  05.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Pamela Vados  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Am Krähenort 8 , 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/36.25.1191.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/36.25.1191.7   05.11.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Kosovar Sylejmani  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sheqir Gjata Bajcine 77,  PODUJEVË, RKS KOSOVO 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.104 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0WSXXX26VA22251113 

 Unna  06.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0WSXXX26VA22251113  06.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Firma Shehed Al Mufti u. Wisam Firata GbR Rein & Fein  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zedernweg 1 , 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNRMXX591VA12260105 

 Unna  06.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNRMXX591VA12260105  06.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Victor-Dragos Teodorescu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Königsheide 30 B, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
  



 

 27  

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNRMXX591AA32251016 

 Unna  06.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäc h-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNRMXX591AA32251016  06.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Victor-Dragos Teodorescu  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Königsheide 30 B, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

LÜNAXXX140VA12260105 

 Unna  06.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäc h-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNAXXX140VA12260105  06.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Lica-Alin-Madalin Stratila  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ferdinandstr. 38 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
  



 

 29  

Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0MGXX301VK32251106 

 Unna  06.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0MGXX301VK32251106 
 

22.12.2025 

 

Empfänger   

Name  

Herr Dominik Drygiel 
 

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bahnhofstraße 95, 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/58.25.3105.6     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/58.25.3105.6   06.10.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Mitro Michallari  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Fennaaioy 42, 542 49 THESSALONIKI, GR GRIECHENLAND 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/ 

UN0EQXX201VA12251212 

 

 Unna  07.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/UN-EQ201  07.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Laura Stoica  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Breslauer Str. 14 , 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/48.25.1115.5     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/48.25.1115.5   15.12.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Sherapov Elnur  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Pusagatve 16,  08120 VILNIUS, LT LITAUEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.102 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/75.25.4572.3     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/75.25.4572.3   07.01.2026                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Fernando Tela  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Rruga Ismail Qemali 69, 9701 SARANDA, AL ALBANIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.106 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0DXX1050VA12260107 

 Unna  07.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0DXX1050VA12260107  07.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Lica-Alin-Madalin Stratila  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Ferdinandstr. 38 , 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0ATXX111VA12251211 

 Unna  07.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0ATXX111VA12251211  22.12.2025 

 

Empfänger   

Name  

 AllTec Dienstleistungen UG (haftungsbeschrängt)  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kleibusch 10 , 58730 Fröndenberg/Ruhr 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Frau Pfeiffer 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0XDXX769GB12260107 

 Unna  07.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XDXX769GB12260107  07.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Bogumil Zbigniew Szwichtenberg  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Von-der-Recke-Str. 42 , 44809 Bochum 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0BWXX320VA22251212 

 Unna  07.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0BWXX320VA22251212  07.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Adrian-Madalin Nita  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Breslauer Str. 14 , 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

gez. 

Frau Fernholz 
  



 

 38  

Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/28.25.1473.7     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/28.25.1473.7   04.12.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Daniel Kotowski  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Marzecino Pocztowa 2/1, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/58.25.4513.8     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/58.25.4513.8   01.12.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

András Nyaka  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Utca Éva 3 / 8. Emel, 7632 PÉCS, H UNGARN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Unna, 9. Januar 2026                                                                   

36.3/28.25.1419.2     

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-
setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12.05.2009 
(GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildaus-
weises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 
Aktenzeichen  Datum 

36.3/28.25.1419.2   01.12.2025                                                                 

                                                                    

Empfänger   

Name  

Vladimir Kosecky  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Topolcianska 159/32, 95-511 LUDANICE, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.107 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 2 Wochen vergangen sind.  

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Schmidt 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0XZXX294GB12260108 

 Unna  08.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0XZXX294GB12260108  08.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Radoslava Hong  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Fritz-Erler-Str. 1 , 59192 Bergkamen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

UN0J0X4897VA12260108 

 Unna  08.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

UN0J0X4897VA12260108  08.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Arnold Georg Jagiella  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Schräpperweg 9 A, 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/ 

LÜNLLXXX18GB12260105 

 

 Unna  08.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

36.2/LÜN-LL18  08.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Frau Sarah Finke  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zum Dahl 9 a, 44536 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.210 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Herr Spiegelberg 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 

36.2/  

DO0RAXX809GB12260108 

 Unna  08.01.26  

 
 

Öffentliche   Zustellung 

 

Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsge-

setz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung weise ich darauf hin, 

dass folgendes Schriftstück gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmäch-

tigte/n Vertreter/in abgeholt oder eingesehen werden kann: 

 

Aktenzeichen  Datum 

DO0RAXX809GB12260108  08.01.26 

 

Empfänger   

Name  

Herr Kenan Besic  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bahnstr. 44 , 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A.209 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und 

Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück 

gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

 

 

KREIS UNNA 

DER LANDRAT 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

Frau Fernholz 
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